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UBI war nicht zuständig
Bundesgerichtsentscheid vom
13. Januar 2000 (BGE 126 II 21)

Die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und
Fernsehen (UBI) war zur programmrechtlichen Beurtei-
lung der umstrittenen Fernsehwerbung während den
Fussballweltmeisterschaften 1998 für alkoholfreies Bier
der Marke «Feldschlösschen»  nicht zuständig.  Das Bun-
desgericht hiess damit die Verwaltungsgerichtsbeschwer-
de der SRG gegen den Entscheid der UBI (vgl. medialex 2/
99, S. 122) gut.

«Zwar ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass
bei der Kompetenzabgrenzung nicht allein entscheidend
sein kann, ob es sich um eine Wirtschaftswerbung han-
delt oder nicht, sondern in erster Linie die sich stellenden
rechtlichen Fragen ausschlaggebend sein müssen. Stehen
dabei inhaltliche, die Meinungs- und Willensbildung des
Publikums tangierende Aspekte im Vordergrund, ist pri-
mär die Beschwerdeinstanz zuständig, bei Gesichtspunk-
ten finanzieller oder betrieblicher Art dagegen das Bun-
desamt. Ob ein Spot als solcher «täuschend» wirkt, be-
schlägt zwar - wie die Frage, ob eine Sendung im redaktio-
nellen Teil des Programms dem Zuschauer erlaubte, sich
ein eigenes Bild zu machen - die Transparenz und die
Meinungs- und Willensbildung, weshalb auch insofern
eine Zuständigkeit der UBI nicht zum Vornherein auszu-
schliessen ist. Eine solche muss jedoch entfallen, wenn
die Täuschung des Zuschauers - wie hier - gerade und aus-
schliesslich darin liegen soll, dass ein bestimmtes Pro-
dukt trotz Werbeverbots bzw. in Umgehung eines sol-
chen beworben wird. (...) Beschlägt die Täuschung des
Zuschauers ein konkretes Werbeverbot, das aus gesund-
heitspolitischen Gründen der Werbung als Finanzie-
rungsmittel Grenzen setzt, bestehen weder staats- noch
medienpolitische Gründe, die entsprechende Kontrolle
den konzessionsrechtlichen Aufsichtsbehörden zu ent-
ziehen. Die betriebsrechtlichen Aspekte überwiegen in

diesem Fall, und der mit der Umgehung des Werbeverbots
verbundenen Täuschung kommt keine eigenständige Be-
deutung zu. Die allgemeine Aufsicht über das Geschäftsge-
baren des Konzessionärs ist nicht Sache der Unabhängi-
gen Beschwerdeinstanz (vgl. BGE 118 Ib 356 E. 3a S. 360
mit Hinweisen).» ■


